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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.06.1987 

Geschäftszahl 

87/15/0022 

Rechtssatz 

Aus der vom Gesetzgeber in der Bestimmung des § 10 Abs 2 Z 19 UStG 1972 gebrauchten Wortfolge 
"Verkehrsmitteln aller Art" allein schließen zu wollen, daß auch ein Aufzug der in ein Gebäude fest eingebaut 
ist, ein Verkehrsmittel iSd § 10 Abs 2 Z 19 sei, widerspricht der Auslegungsregel des § 6 ABGB. 


